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Steuerberaterkammer Brandenburg 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

 

 
 

 

Durchführung einer bundesweiten Online-Befragung der Angehörigen der 

steuerberatenden Berufe 

 
 

Das Ministerium der Finanzen und für Europa hat uns am 30.04.2025 wie folgt informiert: 

 

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 findet, erstmals seit 2009, wieder 

eine bundesweite Online-Befragung der Angehörigen der steuerberatenden Berufe statt 

(Teilnahme aller Länder mit Ausnahme von Hessen). Ziel dieser Befragung ist es, ein aktuelles, 

differenziertes Stimmungsbild zur Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung zu gewinnen und 

mögliche Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Parallel zur Beraterbefragung wird auch 

eine bundesweite Bürgerbefragung durchgeführt (Teilnahme aller Länder mit Ausnahme von 

Hessen).  

  

Die Befragungen werden durch die Arbeitsgruppe Kernkennzahlen organisiert. Die konkrete 

Umsetzung erfolgt durch die Unterarbeitsgruppe Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit in enger 

Abstimmung mit den teilnehmenden Ländern sowie den Referatsleitungen Organisation 

(Steuerverwaltung) und den Referatsleitungen Controlling (Steuerverwaltung). Technisch 

werden die Befragungen über das sog. Beteiligungsportal des Landes Sachsen realisiert. Die 

dafür eingerichtete Internetadresse lautet: www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de  .  

  

Zur Steigerung der Teilnahmequote sind flankierende Informations- und Werbemaßnahmen 

vorgesehen. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bitten, dieses Schreiben bzw. einen 

entsprechenden Hinweis in Ihre Kammermitteilung aufzunehmen und bei geeigneten 

Gelegenheiten auf die Befragung hinzuweisen. Nur mit einer breiten Beteiligung lassen sich 

belastbare und aussagekräftige Ergebnisse erzielen.  

  

Die Ergebnisse der Befragungen werden sowohl länderübergreifend als auch länderspezifisch 

ausgewertet und veröffentlicht. Sie sollen wertvolle Erkenntnisse über die Arbeit der 

Finanzämter liefern und als Grundlage für Weiterentwicklungen in der Steuerverwaltung dienen. 

Das Bundesministerium der Finanzen begleitet die Projekte aktiv und wird ebenfalls über 

verschiedene Kanäle informieren, u. a. im Rahmen seiner regelmäßigen Formate mit den 

Steuerberaterkammern und den Verbänden der Lohnsteuerhilfevereine.  

  

Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bereits an dieser Stelle bedanken.  

  

 

http://www.ihr-finanzamt-fragt-nach.de/

